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I DER 

OSTERRE~CH CHEN RICHTER 
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Datuc:,: 

Verteilt. 6,1- .$j 

I , 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit de'm 
das Lohnpfändungsgesetz geändert wird 
Stellungnahme 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 

österreichischen Richter zu;n o.a. Gesetzesentwurf in 25-facher 
Ausfertigung übermittelt. 

25 Anlagel,! 

(Dr. Ernst MarkeI) 
Präsi,dent 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RI:::HTER 

-Wien, 1985 06 25 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Lohnpfändungsgesetz geändert wird 

Die Fassur.g des § 3 z 4 würde bei wörtlicher Auslegung dazu 

führen, daß das gesamte Arbeitseinkommen als unpfändbar an-
zusehen ist, weil E?S zu den "sonstigen Bezügen" gehört. 

Eine nähere Umschreibung der Bezüge, die gemeint sind, ist 

daher zu empfehlen. 

c,vei tere Anregungen werden nicht vorgebracht. 

Dr. Peter Angst eh. 
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